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Tierversuchsgesetz 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Bär,  
 

die Bundesregierung plant ein im Koalitionsvertrag angekündigtes eigenständiges 
Gesetz für Tierversuche, dessen Realisierung und konkrete Ausgestaltung aktuell geprüft 
werden. Wir, die unterzeichnenden Tierschutzorganisationen, sind darüber sehr besorgt. 
 
Unserer Einschätzung nach sollen durch das Vorhaben Genehmigungsverfahren für 
Tierversuche zentralisiert, vereinfacht und in kürzerer Zeit durch die Behörden 
durchgeführt werden. Zudem könnte versucht werden, einen spezialgesetzlichen 
„vernünftigen Grund“ für die Tötung von Millionen sogenannter Überschusstiere zu 
schaffen. Das mutmaßliche Ziel dabei: Den Straftatbestand des § 17 Nr. 1 
Tierschutzgesetz (TierSchG) zu umgehen bzw. auszuschließen, der es unter 
Strafandrohung verbietet, Wirbeltiere ohne vernünftigen Grund zu töten. Durch die 
Herausnahme der Tierversuchsvorschriften und Überführung in ein eigenes Gesetz 
scheint zusätzlich beabsichtigt zu werden, bestimmte tierschützende Vorgaben des 
TierSchG auszuhebeln. Laut Koalitionsvertrag ist dieses Vorhaben im 
Verantwortlichkeitsbereich des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und 
Raumfahrt untergebracht, in der Praxis scheint die Federführung derzeit noch ungeklärt 
zu sein. 
  




